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Der Zugang zu einer Berufslehre für junge Sans-Papiers 
liegt im Interesse der Allgemeinheit

Travail.Suisse ruft den Ständerat zur Annahme der Vorstösse auf, die den Zugang zu einer Berufslehre für junge Sans-Papiers fordern. Mit der Zulassung von Sans-Papiers zur Berufslehre fördern wir die Integration und verschwenden keine für den Wohlstand unseres Landes wertvollen Kompetenzen.
Der Ständerat wird am 14. Juni über die Motionen von Luc Barthassat (CVP, GE) und Antonio Hodgers (Grüne, GE) beschliessen. Die erste Motion fordert, dass Jugendli​che ohne gesetzlichen Status nach Abschluss ihrer obligatorischen Schulzeit eine Lehre absolvieren dürfen. Die zweite Motion fordert, dass die Kinderrechtskonven​tion, die 1997 von der Schweiz ratifiziert worden ist, auch für Kinder ohne gesetzlichen Status gelten soll und ihnen gemäss Artikel 28 der Zugang zu jeder Art von Bildung, also auch zur Berufsbildung, ermöglicht wird. Beide Motionen sind anlässlich der Märzsession von Nationalrat angenommen worden.
Es ist eine Ironie des Schicksals, dass die Motionen über den Zugang zu einer Be​rufslehre für junge Sans-Papiers ausgerechnet anlässlich einer von der SVP gefor​derten Debatte zum Thema Migration verabschiedet worden sind. Es ist auch nicht verwunderlich, dass die Verfasser der Motionen aus Genf stammen. Genf sucht schon lange nach Lösungen für eine kollektive Legalisierung der Sans-Papiers. 
Mitte Februar 2010 hatte der Stadtrat von Lausanne bereits beschlossen, dass künftig ein Teil der Lehrstellen in der Verwaltung mit jungen Sans-Papiers besetzt werden sollen. Sicherlich hat diese von den Medien viel beachtete Initiative auf nationaler Ebene auch eine höhere Sensibilität für dieses Thema bewirkt.
Jugendliche nicht für den Aufenthaltsstatus der Eltern bestrafen

Für die jungen Sans-Papiers, die ihre Schulpflicht in der Schweiz absolviert haben, ist die Lehre oder eine andere berufliche Ausbildung die logische Fortsetzung ihrer Schulbildung. Sie dürfen nicht für die rechtliche Situation ihrer Eltern bestraft werden. Die Bun​desverfassung sieht in ihrem Artikel 62 vor, dass eine öffentliche Schulbildung Pflicht ist und allen Kindern offensteht. In Bezug auf die Berufsbildung gleicht die Situation der Jugendlichen ohne Rechtsstatus heute der Situa​tion, welche in den 80er Jahren in Bezug auf die Schulbildung galt: Das Recht auf Schulbesuch war damals dem Aufent​haltsrecht untergeordnet. Es bedurfte eines Entscheids des Kantons Genf im Jahre 1985, der den Zugang zur schulischen Ausbildung für alle Kinder dem Aufent​haltsrecht überordnete, damit das Konzept der obligatorischen Schulbildung für alle landesweit Einzug hielt.
Es bleibt zu hoffen, dass 25 Jahre später dieser Schritt auch für die Berufsbildung der Jugendlichen ohne gesetzlichen Status möglich wird und diese – unabhän​gig von ihrem Aufenthaltsstatus - eine Berufslehre absolvieren können.
Abgesehen vom Respekt und der Verantwortung, die unsere Gesellschaft und die Politik diesen Jugendlichen schulden, um ihre berufliche Zukunft nicht schon zu Be​ginn zu belasten, liegt ihre Ausbildung auch im allgemeinen Interesse der Schweiz.
Straftaten verhindern…

Zu einem Zeitpunkt, wo sich die öffentliche Debatte zur Einwanderung vor allem auf die Themen Straffälligkeit und Gewalt von Jugendlichen fokussiert, stellt der Zugang zu einer Berufsausbildung für hunderte von jungen Sans-Papiers das beste und auch noch billigste Integrationsprogramm dar. Es ist darüber hin​aus auch die beste Möglichkeit, Straftaten und Gewalt vorzubeugen. Junge Men​schen ohne berufliche Perspektiven sind eine Zeitbombe für unser Land.
…. und nicht wertvolle Ressourcen verschwenden
Angesichts der negativen demographischen Entwicklung, die in den nächsten Jahrzehnten ungünstige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben wird, wäre es fatal, der Wirtschaft die beruflichen Kompetenzen dieser Jugendli​chen vorzuenthalten. Wir wissen, dass es der Schweiz bald an qualifizierten Arbeitskräften mangeln und die Rekrutierung aus den EU-Ländern immer schwieriger werden wird. Auch in der EU ist die demographische Entwicklung rückläufig, insbesondere in den neuen Mitgliedsländern, die eigent​lich das Arbeitskräftereservoir auffüllen sollten. Auch diese Länder werden allmählich zu Einwanderungsländern.

Die Verweigerung einer Berufsausbildung für junge Sans-Papiers kommt auch einer Ver​schwendung jener öffentlichen  Gelder gleich, die bereits in die schulische Ausbildung dieser Kin​der geflossen sind. Wenn man den jungen Sans-Papiers nach Abschluss der Schulzeit keine berufliche Ausbildung ermöglicht, können sie die in der Schule erworbenen Kompetenzen nicht weiterentwickeln. Diese Kompetenzen werden der Schweiz aber später zugute kommen und die in die Ausbildung gesteckten Investitionen werden in Form von Innovation, Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen wieder in unser Land zurückfliessen.
Der Bundesrat hat die Motionen Barthassat und Hodgers abgelehnt. Er ist der Meinung, dass die bestehende Härtefallregelung genügt und ausrei​chend Spielraum bietet, um fallweise der Situation von jungen Sans-Papiers Rechnung zu tragen. Das Vorhandensein eingeschulter Kinder wird zwar als Kriterium für eine Prüfung als Härtefall anerkannt, ist aber längst noch keine Garantie für eine Aufenthaltsbewilligung. Travail.Suisse erachtet es als unbedingt notwendig, die vorherrschende Praxis zu ändern und unserem Land damit langfristig einen Dienst zu erweisen.
Wenn beide Motionen durch den Ständerat angenommen würden, wäre der Bundesrat gezwungen, seine Politik in dieser Sache noch einmal zu überdenken.
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